
 An das

 Gemeindeamt Reith b. K.
 Dorf 5, 6370 Reith bei Kitzbühel

 Tel. 05356/65410, Fax 05356/71166, E-Mail: gemeinde@reith.eu

Ort/Datum Unterschrift

Raiffeisenbank  Kitzbühel

BIC: RZTIAT22263

IBAN

Als Nutzfläche einer Wohnung gilt die Gesamtbodenfläche abzüglich der Wandstärken. 

Küchen, Garderoben, Bäder und sonstige Anlagen, Vorzimmer, Dielen und Nischen sind anzurechnen. 

Stiegenhäuser und Treppen, ferner offene Balkone und Terrassen sowie Keller und Dachbodenräume, die nicht 

Wohnzwecken dienen, sind bei der Berechnung der Nutzfläche nicht zu berücksichtigen.

Katastralgemeinde, Einlagezahl, 

Grundstücksnummer

Ort:

Email:

Tel:

AT70 3626 3000 0102 0452

Name/Firma:

Nutzfläche in m²: 

e) von mehr als 150 m² bis 200 m² Nutzfläche mit

Vorname:  

Fälligkeit 

Freizeitwohnsitz (pro Gebäude/Wohnung bitte ein Formular verwenden)

a) bis 30 m² Nutzfläche mit Euro     280,00     

b) von mehr als 30 m² bis 60 m² Nutzfläche mit  

c) von mehr als 60 m² bis 90 m² Nutzfläche mit  

d) von mehr als 90 m² bis 150 m² Nutzfläche mit

Adresse:

Geb. Datum:

f) von mehr als 200 m² bis 250 m² Nutzfläche mit

g) von mehr als 250 m² Nutzfläche mit

Euro     810,00

Euro  1.610,00

Euro  1.150,00

Euro  2.070,00

Euro  2.530,00

Die Abgabe ist bis 30. April eines jeden Jahres an die Gemeinde Reith bei Kitzbühel auf eines der unten 

angeführten Konten zur Anweisung zu bringen.

Berechnung der Abgabe

Erklärung zur Freizeitwohnsitzabgabe

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 8 Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz.

Adresse:

Betrag in Euro: 

Bemessungsgrundlage und Höhe der Abgabe

Die Nutzfläche ist dem Freizeitwohnsitzbescheid zu entnehmen.

Euro     560,00


